
EAASDC e.V.   GEMA - Tanzabende und Veranstaltungen

Hint for our English speaking readers: This article deals with the German GEMA and  
is only of interest for German clubs. So we omit a translation into English.
Übersicht Tanzabende und Veranstaltungen Stand 20.08.2011 
An alle Mitglieder, die in Deutschland gemapflichtige Veranstaltungen planen und 
durchführen
Ich denke, ich habe es geschafft, eine Liste zu erstellen, die es allen ermöglicht, für die  
jeweiligen Clubaktivitäten, die der Gemagebühr unterliegen, einen raschen Überblick zu  
schaffen. Für nichtdeutsche Clubs, die in Deutschland eine Veranstaltung planen, gilt diese  
Liste gleichermaßen.
Danke auch für die Mitarbeit von Karin und dem Gemaausschuss.
Diese Übersicht in Sachen GEMA soll helfen und dazu beitragen, dass ein großer Teil der  
Fragen, die immer wieder auftauchen, damit beantwortet werden.
Es ist auch möglich, dass trotz x-fachen lesen und korrigieren etwas unklar ist. Nehmt es  
nicht übel, sondern schreibt das dem Gemaausschuss.
Ich bin sicher, dass nicht alle Fragen damit geklärt sind, so dass weiterhin Karin und ich auf  
„Spezielles“ und „Problemfälle“ eingehen werden.
Nehmt die Aufstellung zu den Clubunterlagen!
Die vorliegende Liste ersetzt alle Informationen, die noch auf irgendwelche Webseiten stehen,  
in jedwelchen Ordnern liegen oder sonst wo aufbewahrt werden.
Nach wie vor gilt der Grundsatz: wer sich nicht an die vorgegeben Abmachungen und  
Richtlinien hält, handelt in eigener Verantwortung. Die EAASDC kann nicht davor schützen,  
wenn ein Mitglied wissentlich oder unwissentlich eine Bestimmung zu seinen Gunsten auslegt  
und dadurch nicht konform mit den Abmachungen der GEMA ist.
Auch diese Liste ist nicht statisch, d.h., dass auch hier noch Änderungen einfließen werden.  
Alle Änderungen bewirken, dass eine neue Liste erstellt wird und die vorherige dann keine  
Gültigkeit mehr hat.
Vieles von dem ist nicht neu. Es wird aber Neuerungen geben. Dazu wird demnächst ein  
Erhebungsbogen an alle Clubs verschickt. Die anschließende Auswertung soll und wird mit  
Hilfe des Gemaausschusses eine neue Struktur der Gemabeiträge beinhalten. Mit dem 
Erhebungsbogen soll unter anderem der konkrete Bedarf der einzelnen Clubs ermittelt  
werden.
Nochmals: wer seine Probleme oder Fragen mit der Tabelle nicht lösen kann, sollte sich  
vorher an Karin oder mich wenden.
Max Piechotta
EAASDC Vice President 
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Veranstaltung

Kurzbezeichnung

Definition Extra 
Eintritt,
Unkosten-
beitrag 

Darf dafür 
Werbung 
gemacht 
werden?

Abgedeckt mit Meldung an EAASDC, 
auch den Tanzort 
melden!

(geht weiter an GEMA)

Dauer Anmerkung

Clubabend CA Normaler Clubabend mit 
Tanzgästen, die keinen 
Eintritt zahlen

nein Bekannt-
machung

EAASDC Beitrag ja, Bestandteil des 
Mitgliederverzeichnisses

1 x wöchentlich. bis 
zu 3 Stunden 

Meldung Anzahl der 
jeweiligen Gäste  gem. 
Hinweis 5

Clubabend von Clubs mit 
Doorprice CAD

Normaler Clubabend mit 
Tanzgästen, die dafür 
Eintritt zahlen

ja
(Doorprice)

Bekannt-
machung

70,00 € jährlich 
zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag

ja, im Rahmen des 
Mitgliederverzeichnisses

bis zu 3 Stunden Meldung Anzahl der 
jeweiligen Gäste  gem. 
Hinweis 5

Verlegter CA, z. B. 
anderer Tanzraum, org. 
Veränderung,  CAV

Normaler Clubabend mit 
Tanzgästen, die keinen 
Eintritt zahlen

nein Bekannt-
machung

EAASDC Beitrag ja bis zu 3 Stunden Meldung Anzahl der 
jeweiligen Gäste  gem. 
Hinweis 5

CA  mit abweichenden 
Besonderheiten zu einem 
regulären Clubabend. 

SCN

Spezielle Clubabende  mit 
„Highlights“ mit 
Tanzgästen

nein  ja 25,00 € ja Maximal bis 
24:00 Uhr

Auch  Weihnachtsfeiern, 
Grillfeste, Auftritte - z.B. an 
Hochzeiten
Meldung Anzahl der 
jeweiligen Gäste  (Hinw. 5 )
After Action Report
(Hinweis 6)

OH und Graduation als 
eine Einheit OHG

Normaler Clubabend zu 
Werbezwecken und 
Graduation für eine Class 

nein ja  EAASDC ja  

Graduation GSP Mit Gästen, die nicht 
tanzen, sondern nur 
zuschauen und zuhören

ja  ja 140,00 € ja wie Special
After Action Report
(Hinweis 6)

Graduation GSCN Mit Gästen, die nicht 
tanzen, sondern nur 
zuschauen und zuhören

nein ja 25,00 € ja wie Special Club Night
After Action Report
(Hinweis 6)

Class CL Alle Classes, alle Level 
mit Tanzgästen

nein ja EAASDC Beitrag ja 1 x wöchentlich bis 
zu 3 Stunden

Während der Class ist keine 
Werbung nötig.
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Veranstaltung

Kurzbezeichnung

Definition Extra 
Eintritt,
Unkosten-
beitrag 

Darf dafür 
Werbung 
gemacht 
werden?

Abgedeckt mit Meldung an EAASDC, 
auch den Tanzort 
melden!

(geht weiter an GEMA)

Dauer Anmerkung

Special SP Veranstaltung im größeren 
Rahmen mit Werbung, 
Eintritt etc.

ja ja Je nach Ausgestaltung, 
vgl. Tabelle auf dem 
Anmeldeformular

ja siehe Hinweis 3
After Action Report
(Hinweis 6)

Auftritt,
Demo
Open House

Der Club ist eingeladen, 
und der Veranstalter ist 
nachweislich bei der 
GEMA abgesichert

Bitte mit 
Veranstalter 
klären 

Bitte mit 
Veranstalter 
klären

Keine Deckung durch 
EAASDC

nein Bitte mit 
Veranstalter klären

Auftritt AUF
Demo DEMO

Der Club ist Veranstalter nein ja 25,00 € ja Bis zu 3 Stunden wie Special Club Night

Workshop WS CA zum erlernen und 
vertiefen von  Figuren 
sowie Intensivierung 
einzelner Figuren aus nicht 
alltäglichen Positionen

nein Bekannt-
machung .

EAASDC ja Anzahl der Tänzer melden, da 
diese Veranstaltungen 
gesondert abgerechnet 
werden.
(Hinweis 5)

Workshop WSE CA zum erlernen und 
vertiefen von  Figuren 
sowie Intensivierung 
einzelner Figuren aus nicht 
alltäglichen Positionen

ja Ja, wie für 
Classes 
geworben 
würde. 
Schließlich 
gelten die 
Intensivkurse 
wie eigene 
Kurse.

ja Anzahl der Tänzer und 
Eintrittspreis melden, da diese 
Veranstaltungen gesondert 
abgerechnet werden.
(Hinweis 5)
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Ergänzungen und Hinweise:

1. Familienangehörige und Partner von Clubmitgliedern, die aus besonderen Umständen 
diese begleiten, dürfen an den Clubabenden im Einzelfall anwesend sein. Personen, 
die nicht zu dem o.a. Kreis gehören, ist es nicht erlaubt, dauerhaft an einem Clubabend 
anwesend zu sein. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass der Clubabend nicht den 
Charakter einer öffentlichen Veranstaltung hat.

2. Workshop: Dieser Clubabend hat dieselben Grundlagen und Bestimmungen eines 
regulären Clubabends, mit Ausnahme der Stundenbegrenzung pro Tag und pro 
Woche. Seitens der GEMA wird darum gebeten, hierzu eine halbjährliche Meldung 
abzugeben mit folgenden Inhalten:

• Anzahl der Teilnehmer,
• Kursgebühr pro Monat oder pro Kurstag,
• Anzahl der Kurstage pro Monat,
• Anzahl der Stunden pro Kurstag,
• Veranstaltungsort.

3. Dauer: jede Veranstaltung endet um 24:00 Uhr. Geht sie darüber hinaus, ist ein 
weiterer Tag anzumelden.

4. Doorpriceclubs erheben den Mitgliedsbeitrag von ihren an den Tanzabenden 
anwesenden Clubmitgliedern und Tanzgästen.

5. Meldungen an die EAASDC: für alle in Spalte 6 angegebenen „ja“. sowie ab 
1. September 2011 Gästelisten, aufgeteilt in:

1. Gast ist Mitglied eines EAASDC Mitglieds, 
2. Gast ist Mitglied eines Clubs der auch dem deutschen Sportbund angehört, 
3. Gast aus dem Inland ohne Clubzugehörigkeit
4. Gast aus dem europäischen Ausland
5. Gast aus dem nichteuropäischen Ausland
6. Familienangehörige und Partner von Clubmitgliedern, die diese aus besonderen 

Umständen begleiten

Die Gästelisten müssen monatlich, spätestens nach 3 Monaten turnusmäßig an die 
EAASDC abgegeben werden

6. Der After Action Report (AAR) und die Musikfolgelisten sind auch weiterhin 
wichtiger Bestandteil dessen, was die Gema uns abverlangt.

Der AAR ist unmittelbar nach der Veranstaltung abzugeben.

7. Bekanntmachung:

Informationen über stattfindende Clubabende (Zeit, Ort, etc.). Sie dürfen innerhalb des 
Verbandes auf den üblichen Publikationswegen (Verbandsorgane, Flyer, 
elektronischen Datenverkehr, etc.) verteilt werden, sofern sie nicht dem 
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Werbecharakter für eine einzelne Veranstaltung (Special Club Night, Workshop oder 
Special) entsprechen und Clubabende über einen Zeitraum von mindestens einem 
halben Jahr beinhalten. Desweiteren dürfen Informationen über diese Wege verteilt 
werden, sofern einzelne Clubabende einer organisatorischen Veränderung unterliegen 
(Zeit, Ort, Absage, Verlegung, etc.).

8. Eine Kumulierung der wöchentlichen Tanzstunden ist nicht möglich. Wer nur 1x oder 
2x monatlich tanzt, kann nicht den CA dadurch auf eine höhere Stundenzahl 
ausdehnen!

9. Für Clubs mit einem Zweiteintrag (und weiteren Einträgen) gilt für jeden Eintrag die 
Tabelle so wie o.a.

10. Der Tanzort muss bei allen Meldungen immer angegeben werden.

11. Die Anmeldungen, Gebühren und Listen sind eine Bringschuld. Bei den Anmeldungen 
und Listen erwartet die GEMA die Einhaltung der Abmachungen.

12. Für Jamborees , Conventions und Fall Round Up’s gelten besondere Regelungen.

13. Class: Abgedeckt im Beitrag ist eine Class pro Jahr. Classes, die länger laufen, z. B. 
wegen 14 -Tage -Rhythmus bleiben davon unberührt. Es gilt immer der Classbeginn. 

Seite 5 von 5 20.08.2011


